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RS OGH 1988/8/31 9ObA147/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1988

Norm

ArbVG §89 ff

Rechtssatz

Eine Befugnis zu einem Eingri  in von der Rechtsordnung geschützte Interessen des Arbeitgebers kann aus den

Bestimmungen über die Betriebsverfassung nicht abgeleitet werden. Auch die Organe der Betriebsverfassung haben

sich rechtswidriger Eingri e in die Sphäre des Arbeitgebers zu enthalten und können im Fall der Verletzung dieser

Verp ichtung vom Arbeitgeber im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in Anspruch genommen werden. (Hier: §

1330 ABGB)
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